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1 OLG Brandenburg, Beschl. v. 10.08.2017 (IBR 2017, 604):   

Eine unbegründete überlange Bindefrist führt dazu, dass ein Angebot zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung als 
erloschen anzusehen ist, da die Regelbindefrist bereits abgelaufen war (ähnlich BGH, Urt. v. 21.11.1991).  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Im Vordruck „Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW“ - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - wird auf 
diese Vertragsstrafenvereinbarung hingewiesen.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                           
1 S. z.B. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.03.2010 (IBR 2010, 515).  



 
 

                                                           
1 AEntG vom 20.04.2009, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 11 Gesetz vom 17.02.2016 (BGBl. I S. 203).  
2 SchwarzArbG vom 23.07.2004, zuletzt geändert durch Art. 3 Gesetz vom 21.10.2016 (BGBl. I S. 2372). 



 
 



 
 

 

 

                                                           
1 Nach Abschnitt 2.3.3 der VergabeVwV wird die Anwendung des KVHB-Bau empfohlen.  



 
 

 

 

 



 
 

                                                           
1 BGH, Urt. v. 27.11.2003 (BauR 2004, 495).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Die Nachtragsvereinbarung muss von beiden Vertragsparteien unterzeichnet werden.  



 
 

 

 

 

 

                                                           
1 BGH, Urt. v. 07.03.2013 (IBR 2013, 333)  



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                           
1 Diese Frist kann durch ausdrückliche Vereinbarung auf bis zu 60 Tage verlängert werden. Voraussetzung hierfür 
ist jedoch, dass die Verlängerung aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich ge-
rechtfertigt ist (s. § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B). Diese Voraussetzung liegt nur selten vor.  



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

                                                           
1 Den Pos. 01.05.0025 und Pos. 01.05.0031 wurden jeweils 0,5 x der Gesamtfläche von 2.864,48 m² zugeordnet.  

Die Restfläche verblieb in den Pos. 01.05.0024 und Pos. 01.05.0030.  



 
 



 
 

 

                                                           
1 Der Solleinbau lt. Soll-Ist Vergleich beträgt 941,604 t der Mehreinbau wurde zur Deckung einer Mindereinbau-
menge im Bereich der Tragschicht herangezogen und in der Pos. 01.05.0032 – Keile herstellen – vergütet.  



 
 

 



 
 

                                                           
1 Hier wurden die geleisteten Zahlungen bis zum 31.12.2018 berücksichtigt.  



 
 



 
 


